
 

 

 
 

Ehrenordnung des Sport-Club Charlottenburg e.V. 
 

Es wird im Folgenden weitgehend das generische Maskulinum verwendet, es sind jedoch sämtliche 
geschlechtlichen Identitäten gleichermaßen gemeint, angesprochen und akzeptiert. 
 
(1) Ehrungen für außergewöhnliche Verdienste 

 

Bei einer mehrjährigen Tätigkeit für den Verein oder eine seiner Abteilungen kann ein Mitglied wie 
folgt geehrt werden: 

 
a) mit der Verleihung der „Bronzenen Verdienstnadel“ mit Urkunde für 5 Jahre 

 
b) mit der Verleihung der „Silbernen Verdienstnadel“ mit Urkunde für 10 Jahre 

 
c) mit der Verleihung der „Goldenen Verdienstnadel“ mit Urkunde für 15 Jahre 

 
d) mit der Verleihung der „Platin Verdienstnadel“      mit Urkunde für 20 Jahre 

 
e) mit der Ernennung durch Urkunde zum Ehrenmitglied in besonderen Fällen 

 
f) nach langjähriger, erfolgreicher Tätigkeit als Präsident des Vereins mit der Ernennung durch 

Urkunde zum Ehrenpräsidenten. Für die Zeit, in der ein Ehrenpräsident ernannt ist, sollte eine 
weitere Ernennung nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Ehrungen für besondere sportliche Erfolge 

 

a) Mit der „Bronzenen Leistungsnadel“ werden ausgezeichnet 
 

- Berliner Meister/Berlin-Brandenburgische Meister (gilt für alle Altersklassen) 
- Norddeutsche Jugend- und Jugendmannschaftsmeister (auf Vorschlag der 

Abteilung auch z.B. Nordostdeutsche u. Jugend Meister o.ä.) 
 

b) Mit der „Silbernen Leistungsnadel“ werden ausgezeichnet 
 

- Norddeutsche Meister und Mannschaftsmeister (auf Vorschlag der 
Abteilung auch z.B. Nordostdeutsche Meister o.ä.) 

- Deutsche Jugend- und Juniorenmeister und –Mannschaftsmeister 
- Fünffache Berliner Meister 
- Fünfmalige Berufung in die Nationalmannschaft 
- 10 Jahre aktiv in einer 1. Mannschaft einer Abteilung des SCC e.V. 

 
c) Mit der „Goldenen Leistungsnadel“ werden ausgezeichnet 

 
- Deutsche Meister und Mannschaftsmeister 
- Deutsche Pokalsieger 
- Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften (gilt für alle Altersklassen) 
- Teilnehmer bei Olympischen & Paralympischen Spielen 
- Zehnmalige Berufung in die Nationalmannschaft 
- Halter des Deutschen, Europa- oder Weltrekords 

 
d) Verleihung der Ehrenmitgliedschaft wird ausgesprochen für 

 
- Weltmeister 
- Medaillengewinner bei Olympischen & Paralympischen Spielen 



 

 

(3) Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 
 

Bei einer langjährigen Mitgliedschaft kann ein Mitglied wie folgt geehrt 
werden: 

 
a) nach 10 Jahren mit der Verleihung der „Bronzenen Ehrennadel“ mit Urkunde 

 
b) nach 25 Jahren mit der Verleihung der „Silbernen Ehrennadel“ mit Urkunde 

 
c) nach 40 Jahren mit der Verleihung der „Goldenen Ehrennadel“ mit Urkunde 

 
d) Sowie nach 50, 60, 70, 75, 80 Jahren usw. mit der Überreichung einer Ehrengabe 

 
Bei der Mitgliedschaft wird nur die ununterbrochene Dauer der Mitgliedschaft vom Tage des Eintritts 
angerechnet. 

 
(4) Beschluss und Durchführung der Ehrungen 

 

a) Die Ehrungen werden auf schriftlichen Antrag der Abteilungen vorgenommen, wobei das 
Präsidium mit einfacher Mehrheit entscheidet. 

 
b) Alle Ehrungen (Ehren-, Verdienst- und Leistungsnadeln) können nur einmal pro Mitglied 

verliehen werden. 
 

c) Die Ehrungen mit den „Bronzenen Nadeln“ (Ehren-, Verdienst- und Leistungsnadel) werden von 
den Abteilungen auf deren Mitgliederversammlungen vorgenommen. 

 
d) Die Ehrungen mit den „Silbernen“, „Goldenen Nadeln“ und „Platin“ (Ehren-, Verdienst- und 

Leistungsnadel) werden vom Präsidium auf der Delegiertenversammlung vorgenommen. 
 
(5) Ehrungen durch die Abteilungen 

 

a) Die Abteilungen können unabhängig von den nach den Ziffern 1-3 vorzunehmenden 
Ehrungen selbständige Ehrungen ihrer Mitglieder für besondere sportliche Erfolge 
und Verdienste oder für sonstige besondere Verdienste für die Abteilung vornehmen. Sie 
können durch Beschluss der Abteilungsversammlung einen Ehrenvorsitzenden/ ein 
Ehrenmitglied der Abteilung ernennen. 

 
b) Alle durch die Abteilung vorgenommenen Ehrungen sind dem Präsidium 

anzuzeigen. 
 
(6) Ehrenpräsident und Ehrenmitglieder 

 

Der Ehrenpräsident und die Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Präsidiums 
durch Beschluss mit einfacher Mehrheit der Delegiertenversammlung ernannt. Sie sind mit sofortiger 
Wirkung beitragsfrei. 

 
Die Ehrenpräsidentschaft und Ehrenmitgliedschaften enden mit dem Ausscheiden aus dem Verein. 

 
(7) Inkrafttreten 

 

Diese Ehrenordnung tritt mit Wirkung vom 30. August 2022 in Kraft. Über den Inhalt der Ehrenordnung 
entscheidet gemäß Satzung der Verwaltungsausschuss mit einfacher Mehrheit. 

 
Sport-Club Charlottenburg e.V. 

Präsidium 


